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A. Bekanntmachungen des Landkreises

106.

NACHRUF

Der Landkreis Cuxhaven trauert um den Kreistagsabgeordneten
Helfried Meyer, Wingst

Der Verstorbene war von Dezember 2000 an bis zu seinem Tode Mitglied
des Kreistages des Landkreises Cuxhaven. In zahlreichen Fachausschüs-
sen hat er sich kommunalpolitisch engagiert.

Der Landkreis Cuxhaven hat eine verdienstvolle Persönlichkeit verloren.
In den Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreistagsabgeordneter
hat er sich in vorbildlicher Weise für die Belange der Bürger eingesetzt
und sich mit großer Hingabe den vielfältigen Aufgaben der kommunalen
Selbstverwaltung gewidmet. Dabei hat er sich die Wertschätzung und
Anerkennung seiner Kolleginnen und Kollegen im Kreistag und in der
hiesigen Bevölkerung erworben.

Wir werden den Verstorbenen und sein vielfältiges Wirken in dankbarer
und ehrenvoller Erinnerung behalten.

Cuxhaven, den 17. April 2013 Landkreis Cuxhaven
Kai-Uwe Bielefeld

Landrat

107.

HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Cuxhaven

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 58, 110 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung,
hat der Kreistag des Landkreises Cuxhaven in seiner Sitzung am 12. De-
zember 2012 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und
2014 beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird 
1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2013 2014
1.1 der ordentlichen Erträge auf 261.486.660 € 266.669.033 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 261.486.660 € 266.669.033 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 25.000 € 25.000 €
1.4 der außerordentl. Aufwendungen auf 30.000 € 25.000 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus 

lfd. Verwaltungstätigkeit 333.946.060 € 260.520.433 €
2.2 der Auszahlungen aus 

lfd. Verwaltungstätigkeit 244.961.810 € 250.458.710 €
2.3 der Einzahlungen 

für Investitionstätigkeit 1.109.100 € 1.337.000 €
2.4 der Auszahlungen 

für Investitionstätigkeit 9.095.040 € 9.600.950 €
2.5 der Einzahlungen 

für Finanzierungstätigkeit 2.541.190 € 3.490.227 €
2.6 der Auszahlungen 

für Finanzierungstätigkeit 4.840.600 € 5.288.000 €
festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 337.596.350 € 265.347.660 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 258.897.450 € 265.347.660 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren
2013 und 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2013 auf 2.322.190 € und für
2014 auf 3.271.227 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushalts-
jahr 2013 auf 945.000 € und im Haushaltsjahr 2014 auf 950.000 festge-
setzt.
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§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahr 2013
und 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird für 2013 auf 50.000.000 € und für 2014 auf
45.000.000 € festgesetzt. 

§ 5 

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die Haushaltsjahre 2013 und
2014 auf 52,5 v. H. der Steuerkraftzahlen und von 90 v. H. der Schlüssel-
zuweisungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemein-
den festgesetzt. 

Cuxhaven, den 12. Dezember 2012 Landkreis Cuxhaven 
(L.S.) Der Landrat

Bielefeld

Genehmigung

Die gem. der §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 NKomVG sowie § 15
Abs. 6 NFAG erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den
§§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung ist vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Inneres und Sport am 09. April 2013 – Az. 32.18/10302-352
(2013/14) – erteilt worden.

öffentliche Auslegung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und
2014 liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit vom 29. April 2013
bis 08. Mai 2013 im Kreishaus Cuxhaven, Vincent-Lübeck-Straße 2, In-
formationszentrale, während der Dienststunden (Montag – Freitag 08.00
Uhr – 12.00 Uhr, Montag – Donnerstag 13.30 Uhr – 15.30 Uhr) öffentlich
aus.

Cuxhaven, den 17. April 2013 Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
Bielefeld
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108.

ALLGEMEINVERFÜGUNG
des Landkreises Cuxhaven zur Bestellung einer oder

eines Geldwäschebeauftragten in Unternehmen,
die mit hochwertigen Gütern handeln

Auf Grundlage von § 9 Abs. 4 Sätze 1 und 3 sowie § 16 Abs. a Satz 2 des
Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz – GWG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2013 (BGBl. I S. 268), wird
angeordnet:
1. Unternehmen mit Hauptsitz im Landkreis Cuxhaven sind verpflich-

tet, eine Geldwäschebeauftragte oder einen Geldwäschebeauftragten
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter im Sinne des § 9
Abs. 2 Nr. 1 GWG zu bestellen, wenn
a. sie mit Edelmetallen (wie Gold, Silber und Platin), Edelsteinen,

Schmuck und Uhren, Kunstgegenständen und Antiquitäten,
Kraftfahrzeugen, Schiffen und Motorbooten oder Luftfahrzeugen
handeln,

b. der Handel mit diesen Gütern über 50 % des Gesamtumsatzes im
vorherigen Wirtschaftsjahr ausmacht (Haupttätigkeit),

c. am 31. Dezember des vorherigen Wirtschaftsjahres insgesamt
mindestens 10 Mitarbeiter in den Bereichen Akquise, Kasse,
Kundenbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb einschließlich Lei-
tungspersonal (insbesondere Geschäftsführung) beschäftigt wa-
ren und

d. im vorherigen Wirtschaftsjahr bei mindestens einem Geschäfts-
vorgang Bargeld im Wert von 15.000 Euro oder mehr angenom-
men wurde. Geschäftsvorgänge, bei denen mehrere Bartransak-
tionen durchgeführt werden, die zusammen einen Wert von
15.000 Euro oder mehr ausmachen und bei denen Anhaltspunkte

vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht, sind als
ein Geschäftsvorgang anzusehen.

2. Die Bestellung der oder des Geldwäschebeauftragten ist dem
Landkreis Cuxhaven
Ordnungsamt
Vincent-Lübeck-Str. 2
27474 Cuxhaven
E-Mail: ul.gaertner@landkreis-cuxhaven.de
FAX: 04721-66270138
bis spätestens 31. Mai des laufenden Wirtschaftsjahres schriftlich mit
den beruflichen Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefon,
E-Mail-Adresse) mitzuteilen. Änderungen dieser Angaben sind un-
verzüglich mitzuteilen. Für Mitteilungen kann der unter www.land-
kreis-cuxhaven.de abrufbare Vordruck verwendet werden. Die Mit-
teilungspflicht gilt nicht für Stellvertreter.

3. Von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
kann auf Antrag abgesehen werden, wenn das Unternehmen nach-
weist, dass die Gefahr von Informationsverlusten aufgrund arbeitstei-
liger Unternehmensstruktur im Hinblick auf die Vorschriften zur
Geldwäscheprävention nicht besteht.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Monat nach der ortsüblichen
Bekanntgabe als bekannt gegeben und ist ab dem Zeitpunkt zu befol-
gen. Sie kann mit Begründung beim Landkreis Cuxhaven, Vincent-
Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven, während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten (Mo.-Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Mo.-Do. von 13:30
Uhr bis 15:30 Uhr) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle beim Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade,
Klage eingelegt werden.

Cuxhaven, den 18. April 2013 Landkreis Cuxhaven 
Im Auftrag
Wettwer

109.

Berichtigte Fassung
der Sechsten Satzung vom 13. Dezember 2012

zur Änderung der Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 20
Untere Oste in Hemmoor, im Landkreis Cuxhaven

vom 27. Februar 1996

Aufgrund des § 58 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar
1991 (BGBl. I S. 405) in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Buchst. b) der Sat-
zung des Unterhaltungsverbandes Nr. 20 Untere Oste vom 27. Februar
1996 (Abl. f. d. Lk Cuxhaven Nr. 204, S. 223), zuletzt geändert durch die
Fünfte Änderungssatzung vom 18. Dezember 2008 (Abl. f. d. Lk Cuxha-
ven Nr. 50, S. 328) hat der Ausschuss des Unterhaltungsverbandes Nr. 20
Untere Oste in seiner Sitzung am 13. Dezember 2012 beschlossen:

Artikel I
Änderung der Verbandssatzung

Die Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 20 Untere Oste vom 27.
Februar 1996 (Abl. f. d. Lk Cuxhaven Nr. 204, S. 223), zuletzt geändert
durch die Fünfte Änderungssatzung vom 18. Dezember 2008 (Abl. f. d.
Lk Cuxhaven Nr. 50, S. 328) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

Der Verband ist als Unterhaltungsverband gemäß § 63 des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64)
ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes
(WVG) vom 12. Februar 1991 (Bundesgesetzblatt I S. 405).

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Der Verband hat zur Aufgabe, Gewässer II. Ordnung im Sinne des § 61
NWG zu unterhalten. Dazu gehören die Unterhaltung und der Betrieb der
Anlagen, die der Abführung des Wassers dienen.
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3. § 5 letzte Klammer wird wie folgt geändert: 

(WVG § 33, NWG § 77 u. Unterhaltungsordnungen der Landkreise)

4. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Für den Haushaltsplan des Verbandes gelten die Vorschriften der Landes-
haushaltsordnung entsprechend § 2 Niedersächsisches Ausführungsgesetz
zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG).

5. § 27 wird wie folgt geändert:

Der Vorsteher gibt die Jahresrechnung und das Ergebnis der Prüfung
nach § 26 Abs. 2 zur weiteren Prüfung an die gemäß § 2 Abs. 3 Nds.
AGWVG bestimmte Prüfstelle weiter.

6. § 30 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Der Verband hebt einen Mindestbeitrag nach Maßgabe von § 64 Abs. 1
Satz 2 NWG in Höhe des Hektarsatzes, höchstens jedoch 25,00 Euro.

7. § 32 wird wie folgt ergänzt und in der letzten Klammer geändert:

(6) Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und die Verwal-
tung des Verbandes erforderlich ist, hebt der Verband von den Verbands-
mitgliedern Vorausleistungen als Pauschalsumme in Höhe von bis zu
50 % des zu erwartenden Beitrages. (WVG §§ 29, 31 u. 32)

8. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich nach den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Niedersachsen
in Verbindung mit § 70 des Niedersächsischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (NVwVG) vom 4. Juli 2011 in der jeweils gültigen Fas-
sung.

9. Anlage 1 zu § 3 Abs. 1a und 1b wird wie folgt neu gefasst:

Verzeichnis der Mitgliedsverbände u. Kommunen

A) Mitgliedsverbände
Nr.   4 Wasser- und Bodenverband Kuhla
Nr.   5 Burgbeck-Meliorationsverband
Nr.   6 Engelschoffer Schleusenverband
Nr.   7 Neulander Schleusenverband
Nr.   8 Schleusenverband Großenwörden
Nr.   9 Schleusenverband Hüll
Nr. 10 Schleusenverband Breitenwisch
Nr. 11 Entwässerungsverband Burweg

Nr. 12 Wasser- und Bodenverband Horsterbeck
Nr. 14 Wasser- und Bodenverband Bossel
Nr. 18 Wasser- und Bodenverband Gräpel
Nr. 19 Wasser- und Bodenverband Ostendorf
Nr. 20 Deich- und Sielverband Meheniederung
Nr. 21 Wasser- und Bodenverband Nieder Ochtenhausen
Nr. 23 Wasser- und Bodenverband Obere Mehe
Nr. 26 Sommerdeichverband Belum
Nr. 27 Wasser- und Bodenverband Belum
Nr. 28 Wasser- und Bodenverband Neuhaus-Bülkau
Nr. 31 Wasser- und Bodenverband Geversdorf-Oberndorf
Nr. 36 Wasser- und Bodenverband Ahrensflucht
Nr. 37 Schwengsiel-Schleusenverband
Nr. 38 Wasser- und Bodenverband Hemm
Nr. 39 Wasser- und Bodenverband Warstade
Nr. 40 Wasser- und Bodenverband Basbeck
Nr. 41 Wasser- und Bodenverband Kleinwörden
Nr. 42 Schleusenverband Wisch
Nr. 43 Schleusenverband Hechthausen
Nr. 44 Wasser- und Bodenverband Klint
Nr. 45 Wasser- und Bodenverband Laumühlen
Nr. 46 Wasser- und Bodenverband Lamstedt-Nindorf
Nr. 47 Ihlbecker Schleusenverband
Nr. 49 Wasser- und Bodenverband Neuensee
Nr. 51 Bruchmoor-Schleusenverband
Nr. 52 Wasser- und Bodenverband Oberndorf-Bentwisch
Nr. 53 Wasser- und Bodenverband Isensee-Niederstrich
Nr. 54 Wasser- und Bodenverband Altendorf
Nr. 56 Wasser- und Bodenverband Osteniederung

B) Kommunen
1. Stadt Bremervörde

10. In Anlage III zu § 30 Abs. 2 wird Abs. 2 a) wie folgt neu gefasst:

a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer
der folgenden Bezeichnungen und der entsprechenden Kennung
einschl. der Attributarten Funktion, ohne Funktion, Vegetationsmerk-
mal und Art der Festlegung eingetragen ist, wird nach Maßgabe der
in Spalte 2 enthaltenen Begriffsbestimmung ein zusätzlicher Beitrag
zum normalen Flächenbeitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des
Hektarsatzes erhoben.

aa) Leicht versiegelte Flächen:  einfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Flächen besonderer
funktionaler Prägung

Historische Anlage

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr
im Zusammenhang stehenden Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder Anlagen zur
Erfüllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind.

Historische Anlage ist eine Fläche mit historischen Anlagen, z. B. historische Stadtmauern und 
-türme, Denkmäler und Ausgrabungsstätten.

41007

Funktion 1300

Sport-, Freizeit- und
Erholungsfläche

Sportanlage

Golfplatz

Verkehrsübungsplatz

Hundeübungsplatz

Modellflugplatz

Schwimmbad, 
Freibad

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem Sport, der
Freizeitgestaltung oder der Erholung dient.

Sportanlage ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung von (Wett-
kampf-) Sport und für Zuschauer bestimmt ist.

Golfplatz ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Golfsports ge-
nutzt wird.

Verkehrsübungsplatz ist eine Fläche, die Übungs- und Erprobungszwecken dient.

Hundeübungsplatz ist eine Fläche, auf der Übungen mit Hunden durchgeführt werden.

Modellflugplatz ist eine Fläche, die zur Ausübung des Modellflugsports dient.

Schwimmbad, Freibad ist eine Anlage mit Schwimmbecken oder Anlage an Ufern von Gewässern
für den Badebetrieb und Schwimmsport.

41008

Funktion 4100

Funktion 4110

Funktion 4270

Funktion 4280

Funktion 4290

Funktion 4320
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Campingplatz

Grünanlage

Grünfläche

Park

Botanischer Garten

Kleingarten

Spielplatz, Bolzplatz

Campingplatz ist eine Fläche für den Aufbau einer größeren Zahl von Zelten oder zum Abstellen
und Benutzen von Wohnwagen mit ortsfesten Anlagen und Einrichtungen.

Grünanlage ist eine Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten und Wegen,
die vor allem der Erholung und Verschönerung des Stadtbildes dient. 

Grünfläche ist eine unbebaute Wiese, Rasenfläche und Parkanlage in Städten und Siedlungen.

Park ist eine landschaftsgärtnerisch gestaltete Grünanlage, die der Repräsentation und der Erholung
dient.

Botanischer Garten ist ein der Öffentlichkeit zugänglicher Garten zum Studium der Pflanzenwelt;
systematisch geordnete Sammlung in Freiland und Gewächshäusern (Warmhäuser).

Kleingarten (Schrebergarten) ist eine Anlage von Gartengrundstücken, die von Vereinen verwaltet
und verpachtet werden.

Spielplatz, Bolzplatz ist ein Platz an dem körperliche oder geistige Tätigkeit aus eigenem Antrieb
ohne Zweckbestimmung ausgeübt wird. 

Funktion 4330

Funktion 4400

Funktion 4410

Funktion 4420

Funktion 4430

Funktion 4440

Funktion 4470

Friedhof

Friedhof (Park)

Historischer Friedhof 

Friedhof ist eine Fläche, auf der Tote bestattet sind.

Friedhof (Park) ist der Friedhof, der als Park angelegt ist.

Historischer Friedhof ist ein Friedhof, der als historisch gilt.

41009
Ohne Funktion *)

Funktion 9403

Funktion 9404

Landwirtschaft

Gartenland

Baumschule

Landwirtschaft ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, die beweidet
und gemäht werden kann, einschließlich der mit besonderen Pflanzen angebauten Fläche. Die Bra-
che, die für einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein halbes oder ganzes Jahr) landwirtschaftlich un-
verbaut bleibt, ist als Landwirtschaft oder Ackerland zu erfassen.

Gartenland ist eine Fläche für den Anbau von Gemüse, Obst und Blumen sowie die Aufzucht von
Kulturpflanzen, soweit sie von Saat-, Pflanz  oder Baumschulen genutzt wird.

Baumschule ist eine Fläche, auf der Holzgewächse aus Samen, Ablegern oder Stecklingen unter
mehrmaligem Umpflanzen (Verschulen) gezogen werden.

43001

Vegetationsmerk-
mal 1030

Vegetationmerk-
mal 1031

Damm, Wall, Deich Damm, Wall, Deich ist eine aus Erde oder anderen Baustoffen bestehende lang gestreckte Auf-
schüttung, die Vegetation tragen kann.

61003

Sonstiges Recht

Truppenübungsplatz,
Standortübungsplatz

Sonstiges Recht sind die auf den Grund und Boden bezogenen Beschränkungen, Belastungen oder
anderen Eigenschaften einer Fläche.

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz ist ein Gelände zur militärischen Ausbildung.

71011

Art der Festlegung
4720

bb) Mitteldicht versiegelte Flächen:  zweieinhalbfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Industrie- und 
Gewerbefläche

Lagerplatz

Betriebsfläche 
Versorgungsanlage

Förderanlage

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Wasser

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Elektrizität

Umspannstation

Industrie  und Gewerbefläche ist eine Fläche, die vorwiegend industriellen oder gewerblichen Zwe-
cken dient.

Lagerplatz bezeichnet Flächen, auf denen inner-  und außerhalb von Gebäuden wirtschaftliche Gü-
ter gelagert werden.

Betriebsfläche Versorgungsanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Ge-
bäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind.

Förderanlage bezeichnet eine Fläche mit Einrichtungen zur Förderung von Erdöl, Erdgas, Sole,
Kohlensäure oder Erdwärme aus dem Erdinneren.

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser, ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk bezeichnet eine
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/oder zur Aufbereitung von
Trinkwasser.

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk bezeichnet eine
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie.

Umspannstation bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, um Strom auf
eine andere Spannungsebene zu transformieren.

41002

Funktion 1740

Funktion 2502

Funktion 2510

Funktion 2522

Funktion 2532

Funktion 2540
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Öl

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Gas

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Wärme

Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Funk-
und Fernmeldewesen

Betriebsfläche 
Entsorgungsanlage

Betriebsfläche
Entsorgungsanlage, 
Abwasserbeseitigung

Betriebsfläche 
Entsorgungsanlage,
Abfallbeseitigung

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl, ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine Fläche
mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl.

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas, ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine Fläche mit
Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas.

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme, ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine Flä-
che mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu Heizzwe-
cken.

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen, ist Teil von Funk- und Fernmelde-
anlage. Funk- und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Ge-
bäude zur elektronischen Informationsvermittlung stehen.

Betriebsfläche Entsorgungsanlage ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf
der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen
Abfallstoffen vorhanden sind.

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung, ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. Klär-
anlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Reini-
gung von Abwasser.

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung, ist Teil von Abfallbehandlunganlage. Abfall-
behandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der
Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombina-
tionen dieser Verfahren behandelt werden.

Funktion 2552

Funktion 2562

Funktion 2572

Funktion 2582

Funktion 2602

Funktion 2612

Funktion 2622

Betriebsfläche 
Entsorgungsanlage, 
Schlamm

Deponie (oberirdisch)

Deponie (untertägig)

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm, ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehand-
lungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle
mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen
dieser Verfahren behandelt werden.

Deponie (oberirdisch) bezeichnet eine Fläche, auf der oberirdisch Abfallstoffe gelagert werden. Es
wird die durch eine Abgrenzung erkennbare Betriebsfläche erfasst. Sie muss nicht mit der Bö-
schungkante übereinstimmen.

Deponie (untertägig) bezeichnet eine oberirdische Betriebsfläche, unter der Abfallstoffe eingelagert
werden (Untertagedeponie). Deponie (untertägig) grenzt bis an die Oberfläche. In der Regel wird
nur die Fläche des Einfuhrschachts für Deponie (untertägig) erfasst.

Funktion 2623

Funktion 2630

Funktion 2640

Halde Halde ist eine Fläche, auf der Material langfristig gelagert wird, und beschreibt die auch im Relief
zu modellierende tatsächliche Aufschüttung. Aufgeforstete Abraumhalden werden als Objekte der
Objektart Wald erfasst. 

41003

Tagebau, Grube,
Steinbruch

Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Fläche, auf der oberirdisch Bodenmaterial abgebaut wird. Re-
kultivierte Tagebaue, Gruben, Steinbrüche werden als Objekte entsprechend der vorhandenen Nut-
zung erfasst.

41005

Straßenverkehr

Verkehrsbegleitfläche
Straße

Fußgängerzone

Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen sowie dem Straßenver-
kehr dienenden bebauten und unbebauten Flächen.

Verkehrsbegleitfläche Straße bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die einer Straße zu-
geordnet wird. Die Verkehrsbegleitfläche Straße ist nicht Bestandteil der Fahrbahn.

Fußgängerzone ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öf-
fentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann.

42001

Ohne Funktion *)
Funktion 2312

Funktion 5130

Weg

Fußweg

Radweg

Rad- und Fußweg

Weg umfasst alle Flächen, die zum Befahren und/oder Begehen vorgesehen sind. Zum Weg gehö-
ren auch Seitenstreifen und Gräben zur Wegentwässerung.

Fußweg ist ein Weg, der auf Grund seines Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu begehen ist.

Radweg ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer Straße oder
mit selbständiger Linienführung für den Fahrradverkehr bestimmt ist.

Rad- und Fußweg ist ein Weg, der als besonders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil einer
Straße oder mit selbständiger Linienführung ausschließlich für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr
bestimmt ist.

42006
Ohne Funktion *)

Funktion 5220

Funktion 5240

Funktion 5250

Platz

Fußgängerzone

Parkplatz

Platz ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften oder eine ebene, befestigte oder unbefestigte Fläche,
die bestimmten Zwecken dient (z. B. für Verkehr, Märkte, Festveranstaltungen).

Fußgängerzone ist ein dem Fußgängerverkehr vorbehaltener Bereich, in dem ausnahmsweise öf-
fentlicher Personenverkehr, Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig sein kann.

Parkplatz ist eine zum vorübergehenden Abstellen von Fahrzeugen bestimmte Fläche.

42009
Ohne Funktion *)

Funktion 5130

Funktion 5310
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Rastplatz

Raststätte

Marktplatz

Festplatz

Rastplatz ist eine Anlage zum Halten, Parken oder Rasten der Verkehrsteilnehmer mit unmittelba-
rem Anschluss zur Straße ohne Versorgungseinrichtung, ggf. mit Toiletten.

Raststätte ist eine Anlage an Verkehrsstraßen mit Bauwerken und Einrichtungen zur Versorgung
und Erholung von Reisenden.

Marktplatz ist eine Fläche, auf dem Wochenmärkte abgehalten werden.

Festplatz ist eine Fläche, auf der zeitlich begrenzte Festveranstaltungen stattfinden.

Funktion 5320

Funktion 5330

Funktion 5340

Funktion 5350

Bahnverkehr

Verkehrsbegleitfläche 
Bahnverkehr

Bahnverkehr umfasst alle für den Schienen verkehr erforderlichen Flächen.
Flächen von Bahnverkehr sind
- der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; bestehend aus Dämmen oder Einschnitten und deren

kleineren Böschungen, Durchlässen, schmalen Gräben zur Entwässerung, Stützmauern, Unter-
und Überführung, Seiten- und Schutzstreifen) mit seinen Bahnstrecken,

- an den Bahnkörper angrenzende bebaute und unbebaute Flächen (z. B. Böschungsflächen).

Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr bezeichnet eine bebaute oder unbebaute, an den Bahnkörper
angrenzende Fläche, die dem Schienenverkehr dient.

42010
Ohne Funktion *)

Funktion 2322

Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Frei-
fläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Flugverkehr dient.

42015
Ohne Funktion *)

Schiffsverkehr

Hafenanlage
(Landfläche)

Schleuse
(Landfläche)

Anlegestelle
(Landfläche)

Fähranlage
(Landfläche)

Schiffsverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende
Freifläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Schiffsverkehr dient.

Hafenanlage (Landfläche) bezeichnet die Fläche innerhalb des Hafens, die nicht von Wasser be-
deckt ist und die ausschließlich zum Betrieb des Hafens dient.

Schleuse (Landfläche) bezeichnet die Fläche innerhalb der Schleuse, die nicht von Wasser bedeckt
ist und die ausschließlich zum Betrieb der Schleuse dient.

Anlegestelle (Landfläche) umfasst mehr als den überlagernden landseitigen Anleger, der eine feste
oder schwimmende Einrichtung zum Anlegen von Schiffen ist.

Fähranlage (Landfläche) ist eine besondere Landfläche, von der in der Regel nach festem Fahrplan
über Flüsse, Seen, Kanäle, Meerengen oder Meeresarme ein Schiffsverkehr stattfindet.

42016
Ohne Funktion *)

Funktion 5610

Funktion 5620

Funktion 5630

Funktion 5640

Unland,
Vegetationslose Fläche

Gewässerbegleitfläche 

Unland, Vegetationslose Fläche ist eine Fläche, die dauerhaft landwirtschaftlich nicht genutzt wird,
wie z. B. nicht aus dem Geländerelief herausragende Felspartien, Sand- oder Eisflächen, Uferstrei-
fen längs von Gewässern und Sukzessionsflächen.

Gewässerbegleitfläche bezeichnet eine bebaute oder unbebaute Fläche, die einem Fließgewässer
zugeordnet wird. Die Gewässerbegleitfläche ist nicht Bestandteil der Gewässerfläche.

43007

Funktion 1100

cc) Stärker versiegelte Flächen:  vierfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Wohnbaufläche Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang ste-
henden Freiflächen (Vorgärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze und Hofraumflächen), die aus-
schließlich oder vorwiegend dem Wohnen dient.

41001

Industrie- und 
Gewerbefläche

Handel und 
Dienstleistungen

Ausstellung, Messe

Gärtnerei

Industrie und Gewerbe 

Werft

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Fläche, die vorwiegend industriellen oder gewerblichen
Zwecken dient.

Handel und Dienstleistung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen
Handels- und/oder Dienstleistungsbetriebe ansässig sind.

Ausstellung, Messe bezeichnet eine Fläche mit Ausstellungshallen und sonstigen Einrichtungen zur
Präsentation von Warenmustern.

Gärtnerei bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden, Gewächshäusern und sonstigen Einrichtungen zur
Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen. Baumschulen werden als Objekte der Objektart Land-
wirtschaft erfasst.

Industrie und Gewerbe bezeichnet Flächen, auf denen vorwiegend Industrie- und Gewerbebetriebe
vorhanden sind. Darin sind Gebäude- und Freiflächen und die Betriebsfläche Lagerplatz enthalten.

Werft ist eine Betriebsfläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zum Bau oder zur Repa-
ratur von Schiffen.

41002

Funktion 1400

Funktion 1450

Funktion 1490

Funktion 1700 

Funktion 1790
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage

Gebäude- undFreifläche
Versorgungsanlage,
Wasser

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage,
Elektrizität

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage, Öl

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage, Gas

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage,
Wärme

Gebäude- und Freifläche
Versorgungsanlage, Funk-
und Fernmeldewesen 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und
Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage Wasser, ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/oder zur
Aufbereitung von (Trink-)Wasser.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer
Energie.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl, ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas, ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme, ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu
Heizzwecken.

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen, ist Teil von Funk- und
Fernmeldeanlage. Funk und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen
und Gebäude zur elektronischen Informationsvermittlung stehen.

Funktion 2501

Funktion 2521

Funktion 2531

Funktion 2551

Funktion 2561

Funktion 2571

Funktion 2581

Gebäude- und Freifläche
Entsorgungsanlage

Gebäude- und Freifläche
Entsorgungsanlage,
Abwasserbeseitigung

Gebäude- und Freifläche
Entsorgungsanlage,
Abfallbeseitigung

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine
Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser
und festen Abfallstoffen vorhanden sind.

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung, ist Teil von Kläranlage, Klär-
werk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen
zur Reinigung von Abwasser.

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung, ist Teil von Abfallbehandlungsan-
lage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtun-
gen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren
oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt werden.

Funktion 2601

Funktion 2611

Funktion 2621

Fläche gemischter Nutzung

Gebäude- und Freifläche
Land- und Forstwirtschaft

Fläche gemischter Nutzung ist eine bebaute Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang
stehenden Freifläche (Hofraumfläche, Hausgarten), auf der keine Art der baulichen Nutzung vor-
herrscht. Solche Flächen sind insbesondere ländlich-dörflich geprägte Flächen mit land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben, Wohngebäuden u. a.

Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft ist eine Fläche, die der Land- und Forstwirt-
schaft dient.

41006

Funktion 2700

Flächen besonderer
funktionaler Prägung

Öffentliche Zwecke

Verwaltung

Bildung und Forschung

Kultur

Religiöse Einrichtung

Gesundheit, Kur

Soziales

Sicherheit und
Ordnung

Parken

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr
im Zusammenhang stehenden Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder Anlagen zur
Erfüllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind.

Öffentliche Zwecke bezeichnet eine Fläche, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und der Allge-
meinheit dient.

Verwaltung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude der öffentlichen Verwaltung, z.B.
Rathaus, Gericht, Kreisverwaltung stehen.

Bildung und Forschung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen geis-
tige, kulturelle und soziale Fähigkeiten vermittelt werden und/oder wissenschaftliche Forschung
betrieben wird (z. B. Schulen, Universitäten, Forschungsinstitute).

Kultur bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude für kulturelle Zwecke,
z.B. Konzert  und Museumsgebäude, Bibliotheken, Theater, Schlösser und Burgen sowie Rundfunk
und Fernsehgebäude stehen.

Religiöse Einrichtung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend religiöse Gebäude stehen.

Gesundheit, Kur bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude des Gesundheitwesens ste-
hen, z. B. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten.

Soziales bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude des Sozialwesens stehen, z. B. Kin-
dergärten, Jugend- und Senioreneinrichtungen; Freizeit-, Fremden- und Obdachlosenheime.

Sicherheit und Ordnung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude der Po-
lizei, der Bundeswehr, der Feuerwehr und der Justizvollzugsbehörden stehen.

Parken bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zum vorübergehenden
Abstellen von Fahrzeugen stehen.

41007

Funktion 1100

Funktion 1110

Funktion 1120

Funktion 1130

Funktion 1140

Funktion 1150

Funktion 1160

Funktion 1170

Funktion 1200
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Artikel II
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2013 in Kraft.

Hemmoor, den 13. Dezember 2012 Unterhaltungsverband
Nr. 20 Untere Oste

Hildebrandt
Verbandsvorsteher
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Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, Attribut-
art mit Wert

1 2 3

Sport-, Freizeit- und
Erholungsfläche

Gebäude- und Freifläche
Sport, Freizeit, Erholung

Freizeitanlage

Zoo

Safaripark, Wildpark

Freizeitpark

Freilichttheater

Freilichtmuseum

Autokino, Freilichtkino

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem Sport, der
Freizeitgestaltung oder der Erholung dient.

Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit, Erholung, ist eine bebaute Fläche, die dem Sport, der Frei-
zeitgestaltung oder der Erholung dient.

Freizeitanlage ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Freizeitgestaltung be-
stimmt ist.

Zoo ist ein Gelände mit Tierschauhäusern und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere gehalten und
gezeigt werden.

Safaripark, Wildpark, ist ein Gelände mit umzäunten Gehegen, in denen Tiere im Freien gehalten
und gezeigt werden.

Freizeitpark ist ein Gelände mit Karussells, Verkaufs- und Schaubuden und/oder Wildgattern, das
der Freizeitgestaltung dient.

Freilichttheater ist eine Anlage mit Bühne und Zuschauerbänken für Theateraufführungen im Freien.

Freilichtmuseum ist eine volkskundliche Museumsanlage, in der Wohnformen oder historische Be-
triebsformen in ihrer natürlichen Umgebung im Freien dargestellt werden.

Autokino, Freilichtkino ist ein Lichtspieltheater im Freien, in dem der Film im Allgemeinen vom
Auto aus angesehen wird.

41008

Funktion 4001

Funktion 4200

Funktion 4210

Funktion 4220

Funktion 4230

Funktion 4240

Funktion 4250

Funktion 4260

Erholungsfläche

Wochenend- und
Ferienhausfläche

Erholungsfläche ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Erholung bestimmt ist.

Wochenend- und Ferienhausfläche bezeichnet eine extra dafür ausgewiesene Fläche, auf der vor-
wiegend Wochenend- und Ferienhäuser stehen dürfen.

Funktion 4300

Funktion 4310

Straßenverkehr

Gebäude- u. Freifläche zu
Verkehrsanlagen, Straße

Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen sowie dem Straßenver-
kehr dienenden bebauten und unbebauten Flächen.

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Straße, ist eine Fläche, die der Abwicklung und Si-
cherheit des Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche dient.

42001

Funktion 2311

Bahnverkehr

Gebäude- u. Freifläche zu
Verkehrsanlage, Schiene

Bahnverkehr umfasst alle für den Schienenverkehr erforderlichen Flächen.
Flächen von Bahnverkehr sind
- der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; bestehend aus Dämmen oder Einschnitten und deren

kleineren Böschungen, Durchlässen, schmalen Gräben zur Entwässerung, Stützmauern, Unter-
und Überführung, Seiten- und Schutzstreifen) mit seinen Bahnstrecken,

- an den Bahnkörper angrenzende bebaute und unbebaute Flächen (z. B. Böschungsflächen).

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlage, Schiene, dient der Abwicklung und Sicherheit des
Verkehrs sowie der Unterhaltung der Verkehrsfläche.

42010

Funktion 2321

*) Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion” steht, werden auch alle Flächen ohne Funktionsbelegung im Kataster veranlagt.
Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion” fehlt, werden nur die Flächen mit aufgeführter Funktionsbelegung, Art der Festlegung oder aufgeführtem Ve-
getationsmerkmal im Kataster veranlagt.

Flugverkehr

Gebäude- und Freifläche
zu Verkehrsanlage,
Luftfahrt

Flugverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Frei-
fläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Flugverkehr dient.

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Luftfahrt, ist eine besondere Flugverkehrsfläche.

42015

Funktion 5501

Schiffsverkehr

Gebäude- und Freifläche
zu Verkehrsanlagen,
Schifffahrt

Schiffsverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende
Freifläche, die ausschließlich oder vorwiegend dem Schiffsverkehr dient.

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schifffahrt, ist eine Fläche, die dem Schiffsverkehr
dient.

42016

Funktion 2341
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B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände

110.

ZWEITE SATZUNG
der Gemeinde Hollnseth, Landkreis Cuxhaven,

vom 11. März 2013
zur Änderung der Kindergartenordnung über die Benutzung 

des Kindergartens der Gemeinde Hollnseth
vom 17. Dezember 1998

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG)) in der Fassung vom 17. Dezember
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Holln-
seth in seiner Sitzung am 11. März 2013 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Benutzung des Kindergartens der Gemeinde Holln-
seth, Landkreis Cuxhaven, (Kindergartenordnung) vom 17. Dezember
1998 in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 18. Juni 2007
wird wie folgt geändert:

§ 7 b) wird neu eingefügt:

Kinder, die das vierte Lebensjahr vollendet haben, nehmen an der musi-
kalischen Früherziehung teil.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. April 2013 in Kraft.

Hollnseth, den 11. März 2013 Gemeinde Hollnseth
Cord-Johann Otten

Bürgermeister

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften
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